20. OKTOBER 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern in Bezug auf die Verpflichtung zur Kostenübernahme im Rahmen eines Kurzaufenthalts, Unionsbürger im Rahmen einer Saisonarbeit oder eines Studiums und die Berichtigung von Anlagen


(Belgisches Staatsblatt vom 22. April 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


20. OKTOBER 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern in Bezug auf die Verpflichtung zur Kostenübernahme im Rahmen eines Kurzaufenthalts, Unionsbürger im Rahmen einer Saisonarbeit oder eines Studiums und die Berichtigung von Anlagen


PHILIPPE, König der Belgier

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Aufgrund der Verfassung, des Artikels 108;

Aufgrund des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern, des Artikels 3bis Absatz 5, eingefügt durch das Gesetz vom 15. Juli 1996 und ersetzt durch das Gesetz vom 4. Mai 2016, des Artikels 39/57-1 § 2, eingefügt durch das Gesetz vom 30. Juli 2021, des Artikels 39/68 Absatz 1, eingefügt durch das Gesetz vom 15. Dezember 2006, des Artikels 42 § 1 Absatz 1, ersetzt durch das Gesetz vom 8. Juli 2011, und des Artikels 47;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern;

Aufgrund der Auswirkungsanalyse beim Erlass von Vorschriften, die gemäß den Artikeln 6 und 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung durchgeführt worden ist;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 22. März 2024;

Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Haushalts vom 29. März 2024;

Aufgrund des Gutachtens Nr. 76.199/4 des Staatsrates vom 21. Mai 2024, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

Auf Vorschlag der Ministerin des Innern und der Staatssekretärin für Asyl und Migration und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,


Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:




Artikel 1 - Artikel 17/2 § 3 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 2. Dezember 2015, wird durch einen Absatz 2 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Der Beschluss des Ministers oder seines Beauftragten wird auf der Verpflichtung zur Kostenübernahme vermerkt."


Art. 2 - Artikel 17/3 desselben Erlasses, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 16. Juli 2012, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 2 Absatz 1 werden die Wörter "die legalisierte Verpflichtung zur Kostenübernahme und die" durch die Wörter "eine Kopie der legalisierten Verpflichtung zur Kostenübernahme und der" ersetzt.

2. In § 3 Absatz 1 werden die Wörter "schickt die Verpflichtung zur Kostenübernahme an die Gemeindeverwaltung zurück" durch die Wörter "setzt die Gemeindeverwaltung von seinem Beschluss in Kenntnis" und die Wörter "sie abholen" durch die Wörter "die legalisierte Verpflichtung zur Kostenübernahme abholen" ersetzt.


Art. 3 - Artikel 51 desselben Erlasses, aufgehoben durch den Königlichen Erlass vom 20. Dezember 1991, wieder aufgenommen durch den Königlichen Erlass vom 22. Dezember 1992, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 21. September 2011 und zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 12. Dezember 2023, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 Absatz 4 werden die Wörter "gemäß § 3" durch die Wörter "gemäß den Paragraphen 3 und 4" ersetzt.

2. Paragraph 4 wird mit folgendem Wortlaut wieder aufgenommen:

"Der Bürgermeister oder sein Beauftragter darf einem Unionsbürger das Aufenthaltsrecht sofort zuerkennen:

1. der sich als Saisonarbeitnehmer während mehr als drei Monaten auf dem Staatsgebiet aufhalten möchte und zu diesem Zweck sein Formular für Gelegenheitsarbeiten vorlegt,

2. der sich als Student im Rahmen eines Unions- oder multilateralen Programms mit Mobilitätsmaßnahmen oder einer Vereinbarung zwischen zwei oder mehr Hochschuleinrichtungen für einen genau festgelegten Zeitraum von höchstens sechs Monaten während mehr als drei Monaten auf dem Staatsgebiet aufhalten möchte und zu diesem Zweck nachweist, dass er Teil des Unions- oder multilateralen Programms mit Mobilitätsmaßnahmen oder der Vereinbarung zwischen zwei oder mehr Hochschuleinrichtungen mit einer begrenzten Höchstdauer von sechs Monaten ist.

In Abweichung von den Paragraphen 2 und 3 wird diesem Unionsbürger das Aufenthaltsrecht anhand eines Dokuments, das dem Muster in Anlage 3septies entspricht, zuerkannt. Das Dokument wird kostenlos ausgestellt und ist für die voraussichtliche Dauer der Saisonarbeit oder des Studiums gültig. Wird ein Aufenthalt aus diesen Gründen beantragt, wird der Unionsbürger in Abweichung von Artikel 51/2 nicht in die Register eingetragen und es wird keine Überprüfung des Wohnortes verlangt."


Art. 4 - Im selben Erlass wird Anlage 3bis durch Anlage 1 zu vorliegendem Erlass ersetzt.


Art. 5 - In denselben Erlass wird eine Anlage 3septies eingefügt, die vorliegendem Erlass als Anlage 2 beigefügt ist.


Art. 6 - Im selben Erlass wird Anlage 19 durch Anlage 3 zu vorliegendem Erlass ersetzt.


Art. 7 - Nachfolgend aufgeführte Anlagen zu demselben Erlass:

1. Anlage 11, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013 und abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 13. Februar 2015 und 17. Juli 2024,

2. Anlage 11bis, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 19. Mai 1993, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015,

3. Anlage 11ter, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 27. April 2007, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015,

4. Anlage 13, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015,

5. Anlage 13bis, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 28. Januar 1988, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015,

6. Anlage 13quinquies, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 27. April 2007, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015,

7. Anlage 13sexies, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 19. Juni 2012, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015,

8. Anlage 13septies, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 19. Juni 2012, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015,

9. Anlage 25quater, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 11. Dezember 1996, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015,

10. Anlage 26quater, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 11. Dezember 1996, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015,

11. Anlage 38, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015,

werden auf der Rückseite wie folgt abgeändert:

a) Das Wort "fünfzehn" wird jeweils durch das Wort "zehn" ersetzt.

b) Zwischen den Wörtern "Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der VO RAS vorgesehenen Abweichungen werden sie beim Rat für Ausländerstreitsachen per Einschreiben" und den Wörtern "an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht." werden die Wörter "oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen," eingefügt.


Art. 8 - In den nachstehend aufgeführten Anlagen zu demselben Erlass werden zwischen dem Satzteil, der mit den Wörtern "Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4" beziehungsweise "Unter Vorbehalt der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4" beginnt und mit den Wörtern "per Einschreiben" beziehungsweise "per Einschreibebrief" endet, und den Wörtern "an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht." die Wörter "oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen," eingefügt:

1. Anlage 12, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 19. Dezember 2011,

2. Anlage 14, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 19. Dezember 2011,

3. Anlage 20, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015,

4. Anlage 23, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 7. Mai 2008 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 17. Juli 2013,

5. Anlage 24, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 7. Mai 2008,

6. Anlage 29, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 27. November 2022,

7. Anlage 33bis, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 13. Oktober 2021,

8. Anlage 40, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 27. April 2007,

9. Anlage 44, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 20. April 2015,

10. Anlage 48, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 12. November 2018,

11. Anlage 59, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 24. Dezember 2020 und ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 26. November 2021.


Art. 9 - In den nachstehend aufgeführten Anlagen zu demselben Erlass werden auf der Rückseite zwischen den Wörtern "beim Rat per Einschreiben" und den Wörtern "an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht." die Wörter "oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen," eingefügt:

1. Anlage 14ter, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 19. Dezember 2011,

2. Anlage 14quater, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 21. September 2011 und ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 19. Dezember 2011,

3. Anlage 15ter, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 3. März 1994, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 21. September 2011 und zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 15. August 2012,

4. Anlage 15quater, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 21. September 2011 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 15. August 2012,

5. Anlage 16ter, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 27. April 2007 und ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015,

6. Anlage 17, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015,

7. Anlage 43, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 27. November 2022,

8. Anlage 43bis, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 27. November 2022,

9. Anlage 45, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 20. April 2015,

10. Anlage 52, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 12. November 2018 und ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 27. November 2022.


Art. 10 - In den nachstehend aufgeführten Anlagen zu demselben Erlass wird der Absatz, der mit dem Wort "Unbeschadet" beginnt und mit den Wörtern "1030 Brüssel, eingereicht" endet, wie folgt ersetzt: "Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten wird vorerwähnte Klage im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 erwähnten Bedingungen erfüllt. Die Klage wird beim Rat per Einschreiben oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen, an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.":

1. Anlage 41, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 27. April 2007 und ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 6. Juni 2019,

2. Anlage 41ter, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 21. September 2011,

3. Anlage 41quater, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 21. September 2011,

4. Anlage 42, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 9. Februar 2022.


Art. 11 - § 1 ­ In die nachstehend aufgeführten Anlagen zu demselben Erlass wird zwischen dem Absatz, der mit den Wörtern "ausgehändigt worden." endet, und dem Absatz, der mit den Wörtern "Der/Die Unterzeichnete" beginnt, der Wortlaut, wie in Anlage 4 zu vorliegendem Erlass aufgeführt, eingefügt:

1. Anlage 11, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013 und abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 13. Februar 2015 und 17. Juli 2024,

2. Anlage 11bis, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 19. Mai 1993, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015,

3. Anlage 11ter, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 27. April 2007, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015,

4. Anlage 25quater, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 11. Dezember 1996, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015,

5. Anlage 39, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 19. Mai 1993 und ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013,

6. Anlage 39bis, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 27. April 2007 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013,

7. Anlage 39ter, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 27. April 2007 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013.

§ 2 ­ In Anlage 13septies zu demselben Erlass, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 19. Juni 2012, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015, wird zwischen dem Absatz, der mit den Wörtern "ausgehändigt worden." endet, und dem Absatz, der mit den Wörtern "Der/Die Unterzeichnete" beginnt, der Wortlaut, wie in Anlage 4 zu vorliegendem Erlass aufgeführt, eingefügt.


Art. 12 - § 1 - In Anlage 12 zu demselben Erlass, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 19. Dezember 2011, wird der Absatz "Wenn oben erwähnte Person der Anweisung nicht Folge leistet, setzt sie sich der Gefahr aus, zur Grenze zurückgebracht und zu diesem Zweck gemäß Artikel 27 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 für die Zeit, die für die Ausführung der Maßnahme unbedingt notwendig ist, in Haft genommen zu werden." durch den Wortlaut, wie in Anlage 5 zu vorliegendem Erlass aufgeführt, ersetzt.

§ 2 - In Anlage 13 zu demselben Erlass, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015, wird der Absatz, der mit den Wörtern "Wenn er/sie nicht Folge leistet" beginnt und mit den Wörtern "ausgesprochen werden." endet, durch den Wortlaut, wie in Anlage 5 zu vorliegendem Erlass aufgeführt, ersetzt.

§ 3 - In Anlage 13quinquies zu demselben Erlass, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 27. April 2007, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015, wird der Absatz, der mit den Wörtern "Der/Die Unterzeichnete" beginnt und mit den Wörtern "in Haft genommen zu werden." endet, durch den Wortlaut, wie in Anlage 5 zu vorliegendem Erlass aufgeführt, ersetzt.

§ 4 - In den nachstehend aufgeführten Anlagen zu demselben Erlass wird der Absatz, der mit den Wörtern "Der/Die Unterzeichnete" beginnt und mit den Wörtern "in Haft genommen zu werden." endet, durch den Wortlaut, wie in Anlage 5 zu vorliegendem Erlass aufgenommen, ersetzt:

1. Anlage 13bis, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 28. Januar 1998, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015,

2. Anlage 14, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 19. Dezember 2011,

3. Anlage 20, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 15. August 2012 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013,

4. Anlage 21, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015,

5. Anlage 33bis, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 13. Oktober 2021,

6. Anlage 44, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 20. April 2015,

7. Anlage 59, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 24. Dezember 2020 und ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 26. November 2021.

§ 5 - In die nachstehend aufgeführten Anlagen zu demselben Erlass wird zwischen dem Absatz, der mit den Wörtern "ausgehändigt worden." endet, und dem Absatz, der mit den Wörtern "Der/Die Unterzeichnete" beginnt, der Wortlaut, wie in Anlage 5 zu vorliegendem Erlass aufgeführt, eingefügt:

1. Anlage 14ter, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 19. Dezember 2011,

2. Anlage 14quater, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 21. September 2011 und ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 19. Dezember 2011,

3. Anlage 26quater, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 11. Dezember 1996, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015.


Art. 13 - In die nachstehend aufgeführten Anlagen zu demselben Erlass wird vor dem Satz, der mit den Wörtern "Vorliegendes Dokument ist weder" beginnt, ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt: "(Bitte angeben, ob die Daten im SIS gespeichert sind). Im Rahmen seiner gesetzlichen Aufträge kann das Ausländeramt auf bestimmte personenbezogene Daten zugreifen, die im Schengener Informationssystem (SIS) verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie über den folgenden Link: https://dofi.ibz.be/en/Transparency/External-databases.":

1. Anlage 12, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 19. Dezember 2011,

2. Anlage 13, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015,

3. Anlage 13bis, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 28. Januar 1988, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015,

4. Anlage 13quinquies, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 27. April 2007, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015,

5. Anlage 13sexies, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 19. Juni 2012, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015,

6. Anlage 13septies, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 19. Juni 2012, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 17. August 2013 und abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015,

7. Anlage 14, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 19. Dezember 2011,

8. Anlage 14ter, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 19. Dezember 2011,

9. Anlage 14quater, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 21. September 2011 und ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 19. Dezember 2011,

10. Anlage 33bis, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 13. Oktober 2021,

11. Anlage 38, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015,

12. Anlage 59, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 24. Dezember 2020 und ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 26. November 2021.


Art. 14 - In Abweichung von den Bestimmungen des vorliegenden Erlasses ist Artikel 17/2, so wie er vor Inkrafttreten des vorliegenden Erlasses bestand, weiterhin auf Verpflichtungen zur Kostenübernahme anwendbar, die vor diesem Datum angenommen worden sind.


Art. 15 - Vorliegender Erlass tritt am 1. November 2024 in Kraft.


Art. 16 - Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


Gegeben zu Brüssel, den 20. Oktober 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Die Staatssekretärin für Asyl und Migration
N. DE MOOR

Anlage 1

Anlage 3bis zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

KÖNIGREICH BELGIEN / KINGDOM OF BELGIUM	ANLAGE 3bis / ANNEX 3bis
Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres / Federal Public Service Home Affairs
Ausländeramt / Foreigners' Office
Gemeinde / Municipality:
Akz. / Ref.:

VERPFLICHTUNG ZUR KOSTENÜBERNAHME, eingegangen gemäß Artikel 3bis des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern / FORMAL OBLIGATION made in accordance with article 3bis of the law of 15 December 1980 regarding the access to the territory, the stay, the residence and the removal of foreigners, hereafter called the law of 15 December 1980

TEIL I (vom Drittstaatsangehörigen, für den die Kosten übernommen werden, bei der Beantragung des Visums und/oder bei Kontrollen an den Außengrenzen vorzulegen) / PART I (to be submitted by the third-country national being taken care of when applying for a visa and/or during checks at the external borders)

A. Informationen über den Bürgen (vom Bürgen auszufüllen) / Information about the guarantor (to be completed by the guarantor)
	1. Name/Name:
	2. Vorname(n)/First name(s):

	3. Geburtsdatum/Date of birth:
	4. Geburtsort/Place of birth:
	5. Staatsangehörigkeit/Nationality:

	6. Nr. des Identitätsdokuments oder Nr. des Aufenthaltsscheins/Identity document or residence permit nr.:

	7. Adresse/Address:
	8. Telefonnummer/Telephone number:

	
	9. E-Mail-Adresse/E-mail address:

	
	10. Beruf/Occupation:



B. Informationen über den Drittstaatsangehörigen, für den die Kosten übernommen werden (vom Bürgen auszufüllen) / Information about the third-country national being taken care of (to be completed by the guarantor)
	1. Name/Name:
	2. Vorname(n)/First name(s):

	3. Geburtsdatum/Date of birth:
	4. Geburtsort/Place of birth:
	5. Staatsangehörigkeit/Nationality:

	Geschlecht/Sex: 0 weiblich/female
                           0 masculin/male
	7. Pass Nr./Passport nr.:

	8. Muss über ein Visum für einen Kurzaufenthalt in Belgien verfügen/Must be in possession of a visa for a short stay in Belgium.

· Nein/No
· Ja/Yes                      Der Visumantrag wird eingereicht/The visa application will be lodged
· in einem belgischen Konsulat/in a Belgian consulate
· in einem Konsulat eines anderen Schengen-Staates/in a consulate of another Schengen State

	9. Adresse im Herkunftsland oder im Land des gewöhnlichen Wohnortes/Address in the country of origin or the country of usual residence:

	10. Zweck des Aufenthalts/Object of the stay:
 Tourismus/Tourism  geschäftlich/Business  Kultur/Culture  Sport/Sports  offizieller Besuch/Official visit   Ausbildung/Training
 Besuch der Familie oder von Freunden/Visiting relatives or friends   medizinische Gründe/Medical reasons  Sonstiges (bitte angeben)/Other (to be determined)


	11. Dauer des Aufenthalts/Duration of the stay:                    Tage/days

	12. Adresse der Unterkunft/Address of accommodation:

	13. Familiäre Bindungen mit dem Bürgen/Relationship with the guarantor:




C. Erklärung des Bürgen / Guarantor declaration
Ich verpflichte mich gegenüber dem belgischen Staat, jedem zuständigen ÖSHZ und dem oben erwähnten Drittstaatsangehörigen, die Kosten für Gesundheitspflege, Aufenthalt und Rückführung dieses Drittstaatsangehörigen zu übernehmen / I commit myself with regard to the Belgian State, to each competent social service department and to the third-country national mentioned below to account for his/her costs of healthcare, stay and repatriation costs.
Ich erkläre, dass die in dieser Verpflichtung gemachten Angaben korrekt und vollständig sind. Ich verpflichte mich, dem Föderalen Öffentlichen Dienst Inneres, Ausländeramt, Direktion Einreise und Aufenthalt, Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44 in 1000 Brüssel (Belgien), jegliche Änderungen dieser Angaben mitzuteilen / I hereby declare that the data in this formal obligation are correct and complete. I undertake to communicate any modifications to the Federal Public Service Home Affairs, Aliens Office, Directorate Access and Stay, which is located at the following address: Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel (Belgium).
Ich bestätige, von den im zweiten Teil dieser Anlage (Teil II) enthaltenen Informationen Kenntnis genommen zu haben / I acknowledge having read the information in the second part of this annex (Part II).

D. Legalisation der Unterschrift des Bürgen / Legalization of the signature of the guarantor
	Unterschrift des Bürgen/Signature of the guarantor
	Legalisation der Unterschrift des Bürgen/Legalization of the signature of guarantor:
  Ausgestellt in/In                          , am/on

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter
STEMPEL/STAMP The mayor or his/her deputy



E. Die Verpflichtung zur Kostenübernahme als Nachweis für das Ausreichen der für einen Kurzaufenthalt in Belgien erforderlichen Existenzmittel / Formal obligation as proof of the required means of subsistence for a short stay in Belgium
Der Drittstaatsangehörige, für den die Kosten übernommen werden, kann dieses Dokument als Nachweis für das Ausreichen der für einen Kurzaufenthalt in Belgien erforderlichen Existenzmittel vorlegen, unter der Voraussetzung, dass der vorliegende erste Teil beidseitig gedruckt ist, er keine Änderungen enthält und die zuständige Behörde ihn angenommen hat (siehe F).
Dieses Dokument muss ebenfalls binnen sechs (6) Monaten nach dem Monat, in dem die Unterschrift des Bürgen legalisiert worden ist, vorgelegt werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt das vorliegende Dokument nicht mehr als Nachweis für das Ausreichen der Existenzmittel des Drittstaatsangehörigen, für den die Kosten übernommen werden.
The third-country national being taken care of may produce this document as a proof of sufficient means of subsistence for a short stay in Belgium, provided that the first part is printed on both sides, that it was not modified and that it was accepted by the competent authority (see F).
This document must be produced within six (6) months following that of its legalization. After this deadline, it will no longer be considered as a proof of sufficient means of subsistence for the third-country national being taken care of.

F. Beschluss (dem Bürgermeister oder seinem Beauftragten und den belgischen Konsulaten vorbehalten) / Decision (reserved for the Mayor or his/her deputy and for the Belgian Consulates)
	Aufgrund von Artikel (zu ergänzen) des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern:

· wird diese Verpflichtung zur Kostenübernahme ANGENOMMEN.

· ist diese Verpflichtung zur Kostenübernahme NICHT KONFORM, weil:

· es sich nicht um das Original handelt,
· sie nicht vollständig ausgefüllt, datiert und vom Bürgen unterzeichnet worden ist,
· sie nicht von der zuständigen Gemeindebehörde legalisiert worden ist,
· sie nicht fristgerecht vorgelegt worden ist,
· sie nicht beidseitig gedruckt ist,
· sie Änderungen enthält,
· folgende Unterlagen nicht vorgelegt worden sind:
· der Nachweis der Einkünfte des Bürgen oder, wenn der Bürge selbständig ist, eine Kopie seines letzten Steuerbescheids oder, wenn diese Unterlagen nicht vorgelegt werden können, jegliche anderen offiziellen Dokumente, mit denen die finanzielle Lage des Bürgen gültig nachgewiesen werden kann,
· eine Kopie des gültigen Personalausweises bzw. der gültigen Aufenthaltskarte des Bürgen.
· …

· wird diese Verpflichtung zur Kostenübernahme ABGELEHNT, weil:
· sie falsch, gefälscht oder nachgeahmt ist oder die in Artikel 17/3 erwähnten Unterlagen falsch, gefälscht oder nachgeahmt sind: ...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
· der Bürge nicht über genügende Mittel verfügt: ...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
· der Bürge kein Belgier ist bzw. weil ihm der Aufenthalt für unbegrenzte Dauer nicht erlaubt oder gestattet ist: ...................................................
...............................................................................
...............................................................................

Beschluss gefasst am ................................ vom Minister oder von seinen Beauftragten/vom belgischen Konsulat in ........................... (Unzutreffendes bitte streichen).

Notifizierungsurkunde

Der/Die Unterzeichnete (Identität und Eigenschaft der Behörde), ................................................................, hat am ................................ den Beschluss notifiziert.
	In accordance with (note the relevant article) of the Royal Decree of 8 October 1981 regarding the access to the territory, the stay, the residence and the removal of foreigners:

· the formal obligation is ACCEPTED.


· the formal obligation DOES NOT COMPLY because:

· This is not the original version;
· it is not duly completed, dated and signed by the guarantor;
· it is not legalised by the competent municipal authority;
· it was produced out of time;
· it was not printed on both sides;
· it was modified;
· the following documents have not been submitted:
· the proof of income earned by the guarantor or, if he/she is selfemployed, a copy of his/her most recent tax certificate or, in the absence thereof, any other official document providing evidence of his/her financial situation;


· a copy of the guarantor's identity card or valid residence permit.
· …

· the formal obligation is REFUSED because:
· it is false, falsified or forged or the documents referred to in Article 17/3 are false, falsified or forged: ...................................................................
...............................................................................
...............................................................................


· the guarantor does not have sufficient resources: ...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
· the guarantor is not Belgian, nor is he authorized or allowed to stay for an unlimited period of time: ...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Decision taken on ................................ by the Minister or his/her deputy / the Belgian Consulate at ................................ (delete as appropriate).

Act of notification

I, the undersigned (identity / status of the authority and seal) ..........................................., notified the decision on ................................



	TEIL II - INFORMATIONEN (vom Bürgen und vom Drittstaatsangehörigen, für den die Kosten übernommen werden, aufzubewahren) / INFORMATION (To be kept by the guarantor and the third-country national being taken care of)

1. Gemäß Artikel 17/5 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 haftet der Bürge, dessen Verpflichtung zur Kostenübernahme angenommen worden ist, von dem Tag an, an dem die Person, für die die Kosten übernommen werden, rechtmäßig ins Staatsgebiet der Mitgliedstaaten des Schengen-Raums einreist, während eines Zeitraums von zwei Jahren gesamtschuldnerisch mit dieser Person für die Zahlung der Kosten für ihren Aufenthalt, ihre Gesundheitspflege und ihre Rückführung.

Gegebenenfalls wird die Rückzahlung dieser Kosten gemäß den Artikeln 17/7 bis 17/9 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 vom Staat und vom zuständigen ÖSHZ eingefordert.

In accordance with article 17/5 of the Royal Decree of 8 October 1981, the guarantor whose formal obligation was accepted, together with the foreigner being taken care of, is severally liable for paying his/her costs for healthcare, stay and repatriation costs during a period of two years from the day the foreigner legally entered the territory of the Member States of the Schengen area.

As the occasion arises, the reimbursement of these costs is claimed by the State and the competent social service department, in accordance with the articles 17/7 to 17/9 of the Royal Decree of 8 October 1981.

2. Der Bürge kann von seiner Verpflichtung zur Kostenübernahme zurücktreten und wird in dem in Artikel 17/6 vorgesehenen Rahmen von seiner Haftung befreit.

The guarantor can renounce his/her formal obligation and may be exempted from his/her liability within the limits provided for by article 17/6.

3. Dem Bürgen ist eine Informationsbroschüre über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt worden.

An information leaflet has been made available to the guarantor about the processing of his/her personal data.

4. Gegen den Beschluss, durch den die Verpflichtung zur Kostenübernahme für unzulässig erklärt wird oder abgelehnt wird, kann gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden. Gemäß Artikel 39/82 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 kann ein Aussetzungsantrag eingereicht werden. Außer in Fällen äußerster Dringlichkeit müssen Aussetzungsantrag und Nichtigkeitsklage in ein und demselben Akt eingereicht werden.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten werden vorerwähnte Klage und vorerwähnter Antrag im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der VO RAS vorgesehenen Abweichungen werden sie beim Rat per Einschreiben an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 39/79 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 wird die Ausführung der vorliegenden Maßnahme durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt.

The decision by means of which the formal obligation is declared inadmissible or is refused, in accordance with article 39/2, § 2, of the law of 15 December 1980, is subject to an appeal for annulment at the Council for Alien Law Litigation, that needs to be introduced by means of an application, within thirty days after the notification of this decision. A claim for suspension can be introduced in accordance with article 39/82 of the law of 15 December 1980. Except in case of extreme urgent necessity both the claim for suspension and the appeal for annulment need to be introduced in a single act.

Without prejudice to other legal and regulatory terms, the appeal and the claim mentioned above are introduced by means of an application, that needs to meet the requirements mentioned in article 39/78 of the law of 15 December 1980 and in article 32 of the procedure regulation of the Council for Alien Law Litigation. They are introduced at the Council by means of a registered letter, subject to the derogations provided for by article 3, § 1, subsections 2 and 4 of the procedure regulation of the Council for Alien Law Litigation, to the First President of the Council for Alien Law Litigation, Rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94, 1030 Brussels.

Subject to the application of article 39/79 of the law of 15 December 1980, the introduction of an appeal for annulment and of a claim for suspension does not suspend the execution of this measure.

5. Wenn der Drittstaatsangehörige, für den die Kosten übernommen werden, für den geplanten Kurzaufenthalt in Belgien über ein Visum verfügen muss und er dieses Visum bei einem belgischen Konsulat beantragt, wird die Verpflichtung zur Kostenübernahme nach ihrer Legalisation unmittelbar dem Bürgen übermittelt. Die legalisierte Verpflichtung zur Kostenübernahme und die für diese Verpflichtung erforderlichen Unterlagen müssen anschließend zur Vermeidung der Erklärung der Unzulässigkeit binnen sechs Monaten nach dem Monat, in dem die Unterschrift des Bürgen legalisiert worden ist, zur Unterstützung des Visumantrags vorgelegt werden.

When the third-country national being taken care of must be in possession of a visa for the short stay intended in Belgium and the visa application will be submitted to a Belgian consulate, the formal obligation is provided to the guarantor directly after being legalized. The legalized formal obligation and the accompanying documents must then be produced to support the visa application, within six months following that of its legalization of the signature of the guarantor, on pain of inadmissibility.

6. Wenn der Drittstaatsangehörige, für den die Kosten übernommen werden, für den geplanten Kurzaufenthalt in Belgien über ein Visum verfügen muss und er dieses Visum bei einem Konsulat eines anderen Schengen-Staates beantragt, muss die Verpflichtung zur Kostenübernahme, sofern sie angenommen worden ist, binnen sechs Monaten nach dem Monat, in dem die Unterschrift des Bürgen legalisiert worden ist, zur Unterstützung des Visumantrags vorgelegt werden. Wird die Verpflichtung zur Kostenübernahme nicht fristgerecht vorgelegt, wird davon ausgegangen, dass sie nie angenommen worden ist, und sie wird nicht als Nachweis für das Ausreichen der erforderlichen Existenzmittel berücksichtigt.

When the third-country national being taken care of must be in possession of a visa for the short stay intended in Belgium and the visa application will be submitted to a consulate of another Schengen Member State, the formal obligation, if accepted, must be produced to support the visa application, within six months following that of its legalization of the signature of the guarantor. If this condition is not met, the formal obligation shall be deemed never to have been accepted and shall not be taken into account as proof of the required means of subsistence.

7. Wenn der Drittstaatsangehörige, für den die Kosten übernommen werden, für den geplanten Kurzaufenthalt in Belgien kein Visum benötigt, muss die Verpflichtung zur Kostenübernahme, sofern sie angenommen worden ist, binnen sechs Monaten nach dem Monat, in dem die Unterschrift des Bürgen legalisiert worden ist, für die Einreise in den Schengen-Raum verwendet werden. Wird die Verpflichtung zur Kostenübernahme nicht fristgerecht vorgelegt, wird davon ausgegangen, dass sie nie angenommen worden ist, und sie wird nicht als Nachweis für das Ausreichen der erforderlichen Existenzmittel berücksichtigt.

When the third-country national being taken care of does not need to be in possession of a visa for the short stay intended in Belgium, the formal obligation, if accepted, must be used to enter the Schengen area within six months from the date the formal obligation was legalized following that of its legalization of the signature of the guarantor. If this condition is not met, the formal obligation shall be deemed never to have been accepted and shall not be taken into account as proof of the required means of subsistence.





Anlage 2

Anlage 3septies zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

ANLAGE 3SEPTIES

KÖNIGREICH BELGIEN
PROVINZ:
GEMEINDE:

ANERKENNUNG DES RECHTS AUF EINEN AUFENTHALT VON MEHR ALS DREI MONATEN EINES UNIONSBÜRGERS GEMÄSS ARTIKEL 51 § 4 DES KÖNIGLICHEN ERLASSES VOM 8. OKTOBER 1981 ÜBER DIE EINREISE INS STAATSGEBIET, DEN AUFENTHALT, DIE NIEDERLASSUNG UND DAS AUSWEISEN VON AUSLÄNDERN

Der/Die Staatsangehörige:	(Name und Vornamen)
Staatsangehörigkeit:
geboren in:	am
laut eigenen Angaben wohnhaft in:

hält sich für einen Zeitraum von mehr als drei Monaten auf dem Staatsgebiet auf als[footnoteRef:1](1): [1: (1) Zutreffendes bitte ankreuzen.] 


· Saisonarbeitnehmer(in), Inhaber(in) des Formulars für Gelegenheitsarbeiten mit der Nr.: 	
· Student(in) im Rahmen eines Unions- oder multilateralen Programms mit Mobilitätsmaßnahmen oder einer Vereinbarung zwischen zwei oder mehr Hochschuleinrichtungen für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten.

Vorliegendes Dokument ist für die Dauer der Saisonarbeit oder der Mobilität des Studenten/der Studentin gültig, mit Ablaufdatum am 	[footnoteRef:2](2). [2: (2) Für Studenten/Studentinnen: Enddatum der Mobilität, das auf der Bescheinigung über die Teilnahme an einem Unions- oder multilateralen Programm mit Mobilitätsmaßnahmen oder einer Vereinbarung zwischen zwei oder mehr Hochschuleinrichtungen mit einer Höchstdauer von sechs Monaten angegeben ist.
Für Saisonarbeitnehmer: im Rahmen einer Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer gemäß dem Formular für Gelegenheitsarbeiten vorgesehene Aufenthaltsdauer, die nicht über das Ende des Kalenderjahres hinausgehen darf.] 


VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

Foto + Stempel	Ausgestellt in	am

	Der Bürgermeister oder sein Beauftragter

	Unterschrift des/der Betreffenden
Anlage 3

Anlage 19 zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

KÖNIGREICH Belgien	ANLAGE 19
GEMEINDE:
AKZ.:

ANTRAG AUF ANMELDEBESCHEINIGUNG

[bookmark: _Ref192670073]eingereicht in Anwendung der Artikel 40, 40bis, 40ter, 42 und 47/2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und der Artikel 50, 51, 58, 69bis und 69ter[footnoteRef:3](1) des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern. [3: (1) Unzutreffendes bitte streichen.] 


Name: 	
Vorname: 	
Staatsangehörigkeit: 	
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	

Laut eigenen Angaben wohnhaft in: 	

Der/Die Betreffende ist bei der Gemeindeverwaltung erschienen, um eine Anmeldebescheinigung zu beantragen als:[footnoteRef:4](2) [4: (2) Zutreffendes bitte ankreuzen.] 


· Arbeitssuchende(r),
· Lohnempfänger(in),
· Selbständige(r),
· Saisonarbeitnehmer(in) gemäß Artikel 51 § 4 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981,
· Inhaber(in) genügender Existenzmittel,
· Student(in),
· Student(in) gemäß Artikel 51 § 4 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981,
· [bookmark: _Ref192669843]Ehepartner(in) von 	[footnoteRef:5](3), [5: (3) Name, Vornamen, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit der Person angeben, die das Recht auf Familienzusammenführung eröffnet, sowie ihre Erkennungsnummer des Nationalregisters der natürlichen Personen (sofern sie über eine solche Nummer verfügt).] 

· Lebenspartner(in) im Rahmen einer Partnerschaft, die einer Ehe gleichgesetzt ist, von
	(3),
· Lebenspartner(in) im Rahmen einer einem Gesetz entsprechend registrierten Partnerschaft von 	(3),
· Verwandte(r) in absteigender Linie von 	(3),
· Verwandte(r) in aufsteigender Linie von 	(3),
· Vater oder Mutter (eines/einer minderjährigen Belgiers/Belgierin) von
	(3),
· Vater oder Mutter (eines/einer minderjährigen Bürgers/Bürgerin der Europäischen Union) von 	(3),
· anderes Familienmitglied - Partner(in) im Rahmen einer dauerhaften Beziehung von
	(3),
· anderes Familienmitglied - zu Lasten des Haushalts oder dem Haushalt angehörend
	(3),
· anderes Familienmitglied (krank) von 	(3),

Seine/Ihre Unionsbürgerschaft/Staatsangehörigkeit im Sinne von Artikel 69bis oder 69ter(1) ist anhand folgender Dokumente nachgewiesen worden:
	
Er/Sie hat außerdem folgende Dokumente vorgelegt:	
	
	

· Der/Die Betreffende wird ersucht, binnen drei Monaten, bis spätestens……………………… (Datum), folgende Dokumente vorzulegen: 	
	
· Alle erforderlichen Dokumente sind übermittelt worden. Gemäß Artikel 51 § 1 Absatz 4 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 wird der Antrag dem Ausländeramt übermittelt. Der/Die Betreffende ist verpflichtet, binnen sechs Monaten, d. h. am ........................................ (Datum), bei der Gemeindeverwaltung zu erscheinen, damit ihm/ihr der Beschluss in Bezug auf den vorliegenden Antrag notifiziert werden kann.

Vorliegender Antrag wurde in drei Ausfertigungen erstellt, wovon eine dem/der Betreffenden ausgehändigt worden ist.

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Ausgestellt in 	, am 	

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter

Stempel


Unterschrift des/der Betreffenden

Alle erforderlichen Dokumente sind am ........................................ (Datum) übermittelt worden. Gemäß Artikel 51 § 1 Absatz 4 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 wird der Antrag dem Ausländeramt übermittelt. Der/Die Betreffende ist verpflichtet, binnen sechs Monaten, d. h. am ........................................ (Datum), bei der Gemeindeverwaltung zu erscheinen, damit ihm/ihr der Beschluss in Bezug auf den vorliegenden Antrag notifiziert werden kann.

Ausgestellt in 	, am 	

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter

Stempel


Unterschrift des/der Betreffenden
Anlage 4

Text über die Mitwirkungspflicht, der in die Anlagen einzufügen ist

"Er/Sie ist von seiner/ihrer Mitwirkungspflicht in Anwendung von Artikel 74/22 des Gesetzes und den Folgen der Nichteinhaltung dieser Pflicht unterrichtet worden. Er/Sie ist aufgefordert worden, die Informationen auf der Website https://dofi.ibz.be/en/themes/irregular-stay/obligation-cooperate oder auf dem ihm/ihr ausgehändigten Faltblatt einzusehen."


Anlage 5

Text über die Mitwirkungspflicht und den ICAM-Begleitungsplan, der in die Anlagen einzufügen ist

"Er/Sie ist von seiner/ihrer Mitwirkungspflicht in Anwendung von Artikel 74/22 des Gesetzes und den Folgen der Nichteinhaltung dieser Pflicht unterrichtet worden. Er/Sie ist aufgefordert worden, die Informationen auf der Website https://dofi.ibz.be/en/themes/irregular-stay/obligation-cooperate oder auf dem ihm/ihr ausgehändigten Faltblatt einzusehen.

Er/Sie ist davon unterrichtet worden, dass er/sie, sofern er/sie das Land noch nicht verlassen hat, gemäß dieser Plicht dem Ausländeramt binnen vierzehn Tagen nach Notifizierung vorliegender Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen, per Einschreiben an die Adresse Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel, seinen/ihren tatsächlichen Wohnort und seine/ihre Kontaktdaten mitteilen muss.

Wenn er/sie vorliegendem Beschluss nicht Folge leistet oder bei dessen Ausführung nicht mitwirkt, setzt er/sie sich der Gefahr aus, zur Grenze zurückgebracht und zu diesem Zweck gemäß Artikel 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern für die Zeit, die für die Ausführung der Maßnahme unbedingt notwendig ist, festgehalten zu werden. Die Nichteinhaltung der Mitwirkungspflicht wird auch bei der Festlegung der Dauer des Einreiseverbots berücksichtigt, das gegebenenfalls gegen ihn/sie verhängt wird.

Wenn der/die Betreffende weitere Fragen hat oder bei der Organisation seiner/ihrer Rückkehr begleitet werden möchte, kann er/sie sich per E-Mail an icamsupport@ibz.fgov.be oder per Telefon unter der Nummer 02 488 97 77 (zwischen 9.00 und 15.00 Uhr) an einen ICAM-Coach wenden.
Außerdem kann er/sie jeden Mittwoch ohne Termin zwischen 9.00 und 12.00 Uhr an folgenden Orten an einem ICAM-Schalter vorstellig werden:
- Brüssel: Boulevard Pachéco/Pachecolaan 44, 1000 Brüssel
- Antwerpen: Italiëlei 4/bus 1, 2000 Antwerpen
- Lüttich: Rue de Fragnée 2, 4000 Lüttich

[image: ]Scannen Sie den nachstehenden Code, um weitere Details über das ICAM-Coaching zu erhalten:
."


image1.png
URL: www.dofi.ibz.be/en/ICAM
.





